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Von Dr. Ruth Bloch-Riemer

Rechtsanwältin, Dipl. Steuerexpertin

Bär & Karrer AG

Die finanzielle Entschädigung von Ka-
dermitarbeitern (sog. Executive Com-
pensation) ist in der Regel mehrschichtig
aufgebaut, um Executives, neben einem
marktgerechten laufenden Lohn, regel-
mässig u.a. durch eine Beteiligung am
Unternehmensergebnis, längerfristige
Anreize zu setzen. Die Executive Com-
pensation besteht typischerweise aus ei-
nem fixen Grundlohn sowie variablen
Komponenten, welche je nach vertragli-
cher Ausgestaltung kumulativ oder alter-
nativ in bar (Bonus bzw. mehrjährige
 Bonuspläne), in der Form von Mitarbei-
terbeteiligungen sowie in der Gestalt von
Lohnnebenleistungen (sog. Fringe Bene-
fits) ausgerichtet werden. Sodann ist
auch die dem Executive zur Verfügung
gestellte Vorsorgelösung wirtschaftlich
gesehen als zentrales Element der
 Compensation zu betrachten, wobei sich
in diesem Zusammenhang erfahrungs-
gemäss komplexe Spezialfragen stellen
können. Auf diese soll in der Folge der
Übersichtlichkeit halber nicht näher ein-
gegangen werden. 

Die adäquate Versteuerung und Ent-
richtung von Sozialabgaben, die korrekte
Bescheinigung der Compensation sowie
auch die Vermeidung arbeitsrechtlicher
Streitigkeiten und die Einhaltung allfäl-
liger regulatorischer Vorschriften sind
bei der Gestaltung und Umsetzung von
Executive Compensation möglichst früh
zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass
die Umsetzung monatliche und jährliche
sowie unregelmässige Prozesse mit ein-
schliesst und aufgrund der Komplexität
und nicht selten der grenzüberschreiten-
den Elemente der Compensation recht-
liche und steuerliche Herausforderungen
und Risiken mit sich bringt. Entspre-
chend sind passende Lösungen, insbe-
sondere im grenzüberschreitenden Kon-
text, im Einzelfall zu eruieren.

1. Ausgangslage: Der Arbeitsvertrag

Die Höhe und Ausgestaltung der Execu-
tive Compensation findet als zentrales
Element zunächst Eingang in den Arbeits-
vertrag des Executive. Mutatis mutandis
sind die folgenden Überlegungen aber
auch im Kontext von als Mandaten aus-
gestalteten Verhältnissen relevant. Zur
Vermeidung von Missverständnissen so-
wie zur Erleichterung der späteren Um-
setzung der Compensation im Rahmen
der Lohnabwicklung (Payroll) und bei
der Erstellung von Lohnausweisen emp-
fiehlt es sich, das ausgehandelte Com-
pensation-Modell im Vertrag durch eine
klare Formulierung festzuhalten. Diese
sollte dennoch Raum für allfällige spä-
tere Änderungen im rechtlichen, steuer-
lichen und faktischen Umfeld beider
Vertragsparteien belassen. Zentrale Re-
gelungsbereiche umfassen erfahrungs-
gemäss  insbesondere, welche Elemente
der Compensation zu welchem Zeit-
punkt geschuldet sind, ob die Elemente
brutto oder netto ausgerichtet werden
bzw. dass die gemäss anwendbarer Ge-
setzgebung und Praxis geschuldeten
Steuern, Abgaben, Beiträge, Prämien
usw. abgezogen werden, und ob und von

wem Beiträge in einen Vorsorgeplan ent-
richtet werden. Spezialfragen ergeben
sich zusätzlich beispielsweise im Be-
reich von Expat riates, bei Entsendungen
oder bei Arbeitnehmern ohne beitrags-
pflichtigen Arbeitgeber in der Schweiz
(Anobag). Vor allem bei grenzüber-
schreitend angestellten Executives lohnt
es sich, in geeigneter Form festzuhalten
und im Rahmen der finanziellen Ver-
handlungen zu berücksichtigen, dass
grundsätzlich sämtliche Fringe Benefits
(inklusive Steuerausgleichszahlungen
und dergleichen) steuerbarer und ab -
gabepflichtiger (Netto-)Lohn sind und
die Ausnahmen insbesondere im Bereich
gewisser Expatriate-Kosten stark einge-
grenzt sind.

Ebenfalls bewährt hat sich eine klare
Regelung bezüglich der Handhabung
von Spesen und der Modalitäten bei
 Geschäftsfahrzeugen, wobei derartige
Aspekte häufig in Spesenreglementen
sowie Mitarbeiterhandbüchern oder der-
gleichen firmenübergreifend abgebildet
sind. Schliesslich ist es, insbesondere bei
grenzüberschreitenden Verhältnissen, in
aller Regel sinnvoll, die Erstellung eines
Kalendariums durch den Executive ver-
traglich festzuhalten.

2. Grundlohn

Im Binnenverhältnis ist die Versteue-
rung des Grundlohns, welcher üblicher-
weise in bar ausgerichtet wird, i.d.R. un-
problematisch: In der Schweiz ansässige
Executives sind typischerweise in der
Schweiz unbeschränkt steuerpflichtig
und der Sozialversicherung unterstellt,
so dass der Grundlohn in der Schweiz
der Versteuerung und den Sozialabgaben
unterliegt.

Grenzüberschreitende Aspekte erge-
ben sich bei Executives beispielsweise
bei Arbeitsort im Ausland bzw. inter -
nationalem Wochenaufenthalt, Grenz-
gängern, Entsendungen oder intensiver
Reisetätigkeit ins Ausland (und umge-
kehrt). In diesen Konstellationen nimmt
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der Staat, in welchem der Executive
 Arbeit verrichtet oder Organfunktionen
innehat, in der Regeln ebenfalls ein Be-
steuerungsrecht in Anspruch. Gestützt
auf ein Doppelbesteuerungsabkommen
sind deshalb im Rahmen der internatio-
nalen Steuerausscheidung  die Besteue-
rungsrechte und die Methoden zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung zwi-
schen Arbeitsort und Wohnsitzstaat fall-
spezifisch abzuklären und abzustimmen.
Diese Vorgänge sollten idealerweise di-
rekt bei Aufnahme der Tätigkeit des
 Executive unter Beizug lokaler Berater
initiiert werden. Diese Abstimmung soll
den Vertragsparteien ermöglichen, die
Gesamtsteuerbelastung und Liquiditäts-
planung für den Executive zu optimie-
ren, allfällige Quellensteuer- und Sozial-
versicherungsabzüge korrekt vorzuneh-
men und Lohnausweise sowie die indi-
viduelle Steuererklärung des Executive
nachvollziehbar zu erstellen. In diesem
Kontext ist auch die sozialversicherungs-
rechtliche Unterstellung des Executive
zu prüfen und, zur Abfederung der Ar-
beitgeberhaftung im Bereich der schwei-
zerischen Sozialversicherungsgesetzge-
bung, regelmässig mit Hilfe einer Unter-
stellungsbestätigung (A1, Certificate of
Coverage etc.) festzuhalten.

3. Variabler Lohn 

a. Bonus

Boni werden in der Praxis häufig einer-
seits in der Form von Jahresboni und/
oder in der Form mehrjähriger Bonus-
pläne ausgerichtet, sind grundsätzlich
steuerbares Einkommen und unterliegen
als massgebender Lohn den Sozial -
abgaben. 

Zu beachten ist, vor allem im Hin-
blick auf unterjährige Verhältnisse, die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses so-
wie bei Wohnsitz- oder Unterstellungs-
wechseln über die Grenze zwischen Aus-
richtung und Abverdienen des Bonus,
die zeitlich korrekte und kohärente Zu-
ordnung des Bonus zu einer Steuer- und
Abgabeperiode. Um in einer solchen
Konstellation die Besteuerungs- und
 Abgabehoheit dem einschlägigen Staat
zuzuweisen, empfiehlt sich eine klare
Regelung in einem Bonusplan oder spä-
testens bei der Zusprechung des Bonus
(«Bonusbrief»), aus welchem hervor-
geht, auf welche Zeitperiode sich der
 Bonus bezieht, wann der Rechtsan-

spruch darauf entstanden ist und wann
er ausbezahlt wird.
b. Mitarbeiterbeteiligungspläne

Nach Inkrafttreten der angepassten ge-
setzlichen Bestimmungen per Januar
2013 sowie der Publikation des Kreis-
schreibens «Mitarbeiterbeteiligungen»
der Eidgenössischen Steuerverwaltung
zeigen erste Erfahrungen aus der Praxis,
dass bei der Incentivierung von Execu -
tives im Rahmen von Mitarbeiterbeteili-
gungsplänen einerseits eine klare Ausge-
staltung des Plans und andererseits die
Verkehrswertbestimmung des Referenz-
werts (i.d.R. Aktie an der Unternehmung
oder einer Konzerngesellschaft) aus
steuerlicher und abgaberechtlicher Sicht
zentral sind. Im Hinblick auf die kom-
plexen steuer lichen und abgaberechtli-
chen Fragen bei Mitarbeiterbeteiligungs-
plänen in der Umsetzung auf Ebene
 Payroll und zur grenzüberschreitenden
Koordination empfiehlt es sich, diese
 Aspekte vor Umsetzung des Plans mit
den zuständigen Steuerbehörden und
Ausgleichskassen im Rahmen von Rul -
ings festzulegen.

Aufgrund der Besteuerung und Ver-
abgabung bei Zuteilung, u.U. mit Ein-
schlag auf dem Verkehrswert aufgrund
von Sperrjahren, ist die Handhabung von
Mitarbeiteraktien i.d.R. weniger proble-
matisch. Komplexer gestaltet sich die
Umsetzung in der Regel bei Optionsplä-
nen, insbesondere wenn die Besteuerung
und Verabgabung dieser Lohnkompo-
nente aufgrund von Vest ingperioden erst
bei Ausübung erfolgt. Als wesentlichste
Herausforderungen und u.U. auch Pla-
nungsmöglichkeit erweisen sich in die-
sem Zusammenhang u.a. Wohnsitz- und
Arbeitsortwechsel während der Vesting-
periode (Import/Export). Diese führen
zu einer kalkulatorischen Aufteilung der
Steuerhoheit und Abgabepflicht auf ver-
schiedene Staaten nach den Parametern
Arbeitstage in der Schweiz bzw. Versi-
cherungsunterstellung. Dabei sind aus
schweizerischer Sicht insbesondere die
Bescheinigungspflichten im Rahmen des
Lohnausweises sowie bei exportierten
Mitarbeiteroptionen regelmässig die
Quellensteuerfolgen aus Sicht des Ar-
beitgebers wesentlich. Aufgrund der
Komplexität der zu erstellenden Beschei-
nigungen (Lohnausweis und Beiblatt)
hat sich in der Praxis der Beizug spe -
zialisierter Dienstleister zur geeigneten

Sammlung und Abwicklung der umfang-
reichen Detailinformationen und des ge-
nauen Nachvollzugs von Veränderungen
jedes Planteilnehmers bewährt. So kön-
nen fehlerhafte Bescheinigungen und die
damit verbundenen zeit- und ressourcen-
aufwendigen Korrekturmassnahmen auf
Ebene Executive und Arbeitgeber ver-
mieden werden.

4. Empfehlungen und Chancen

Den vorstehend dargestellten Kom -
plexitäten im Bereich der Executive
Compensation kann durch gezielt einge-
setzte Massnahmen in aller Regeln sinn-
voll begegnet werden, so dass das ge-
wünschte Ergebnis auch aus steuerlicher
und abgaberechtlicher Sicht reibungslos
erzielt werden kann. 

Zunächst bewährt es sich, ab einem
gewissen Senioritätslevel jedes Com-
pensation Package individuell und mög-
lichst übersichtlich zu planen und alle
Abläufe und Auswirkungen so früh wie
möglich einmal «durchzuspielen». Im
Rahmen der Vertragsverhandlungen sind
die Steuer- und Abgabefolgen nicht nur
auf Ebene der Gesellschaft, sondern
auch auf Ebene des Executive bezüglich
technischer Umsetzung und finanzieller
Aspekte nicht zu unterschätzen und in
die Gespräche mit einzubeziehen. Insbe-
sondere in grenzüberschreitenden Kon-
stellationen bewährt es sich, dem Execu-
tive früh zeitig in allen in volvierten Juris-
diktionen spezialisierte professionelle
Betreuung zur Seite zu stellen.

Aus Sicht des Arbeitgebers empfiehlt
sich sodann, die diversen Abrechnungs-,
Deklarations- und Bescheinigungspflich-
ten sorgfältig zu planen und umzusetzen
und einen geeigneten Know-how-Träger
(intern oder extern) für die Payroll bei-
zuziehen. Eine sorgfältige Abklärung
und Planung der sozialversicherungs-
rechtlichen Unterstellung des Executive
sowie deren periodische Überprüfung
ist im Rahmen der Arbeitgeberhaftung
für Sozialversicherungsbeiträge in der
Schweiz regelmässig unerlässlich. Die
Festlegung der steuer- und abgaberecht-
lichen Aspekte von Mitarbeiterbeteili-
gungsplänen im Rahmen von Rulings
verschafft schliesslich Rechtssicherheit
bei der Planung und Umsetzung entspre-
chender Compensation-Elemente.
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